
 
  

 
 

 

  

Polizzennummer:  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

 

Antrag auf „Heimvorteil“ 
 

HAUSHALT – EIGENHEIMVERSICHERUNG 
  (gültig ab Juni 2011) 

 
 

 
 

 

 
 

 Neuvertrag   
 Versicherungsbeginn Hauptfälligkeit Ablauf (Laufzeit 10 Jahre) 

 Änderungsantrag            
 

 
 

VERSICHERUNGSNEHMER  

 
 

 

 Versicherungsnehmer (Familienname, Vorname, Titel) Geburtsdatum Telefon (tagsüber) 

      

 Wohnadresse (Postleitzahl, Ort, Straße, Stiege, Tür) E-Mail-Adresse 

    

 Versicherungsort  - falls abweichend (Postleitzahl, Ort, Straße, Stiege, Tür) politischer Bezirk 

  
  

 
 

 Inkassoadresse - falls abweichend (Postleitzahl, Ort, Straße, Stiege, Tür) 

  
  
 

 
 

 

 PRÄMIENZAHLUNG  
 

 

 Zahlschein  Lastschriftverfahren  (nachstehender Text muss vom Zahlungspflichtigen unbedingt separat unterschrieben werden)  

 jährlich   halbjährlich   vierteljährlich   monatlich  

 Name und Anschrift des Zahlungspflichtigen: 

 Name des Kreditunternehmens:  Kontonummer:   Bankleitzahl: 
  

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Damit ist auch  
meine/unsere kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen, wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn mein/unser Konto die  
erforderliche Deckung nicht aufweist. Ich/wir habe(n) das Recht, innerhalb von 56 Kalendertagen ab Abbuchungstag ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei meiner/unserer  
kontoführenden Bank zu veranlassen. 
  

Unterschrift des Kontozeichnungsberechtigten: 

  
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 HAUSHALTSVERSICHERUNG  

 

   Haushaltversicherung ohne Einwand der Unterversicherung 


Gebäudebeschreibung      
           Ermittelte 
Versicherungssumme 

Reduktion der Summe 
              möglich 

       

 Wohnung in einem Eigentums-, Genossenschafts-, Mietwohnhaus   Wohnnutzfläche:  m² x  € 1.080,-  nicht möglich 
        

 Ein- oder Zweifamilienhaus  Ebenerdig  verbaute Fläche:  m² x €    700,-  möglich auf €   72.000,-- 
   Ebenerdig mit einem Geschoss    €    900,-  möglich auf € 109.000,-- 
   Ebenerdig mit zwei Geschossen    € 1.500,-  möglich auf € 145.000,-- 
       

   Keller zu Wohnzwecken ausgebaut genutzte Fläche:  m² x €    600,-  nicht möglich 
 

 Achtung:  Die ermittelte Versicherungssumme ist eine Mindestversicherungssumme. Reduktionen sind nur wie angeführt möglich. Die ermittelte Versicherungssumme 
kann, falls der Neuwert höher ist, bis maximal € 400.000,- erhöht werden. 

 
  

Prämienberechnung Das versicherte Objekt muss sich in einem Gebäude befinden, welches an mindestens 180 Tagen im Jahr, auch nachtsüber, bewohnt wird. 
 

Versicherungssumme € .....................  x 

 

 
 

2,10 ‰ Risikoadresse im übrigen Österreich 
= € (Mindestprämie € 68,-)  

 

 

2,37 ‰  Risikoadresse Wien bzw. Bezirke Baden, Mödling 
 
 

Haushaltversicherung mit freier Wahl der Versicherungssumme (mit Einwand der Unterversicherung)  

 

 

 Das versicherte Objekt muss sich in einem Gebäude befinden, welches an mindestens 180 Tagen im Jahr, auch nachtsüber, bewohnt wird. 
 

                                               Versicherungssumme        €  x 2,37 ‰ =   €   (Mindestprämie € 68,-) 
       

 

Ermittlung der Prämie      

 
Grundprämie gemäß gewünschtem Produkt und Versicherungssumme € 

  Zur Ermittlung der korrekten Prämie ermitteln Sie zuerst die Grundprämie zuzüglich der 
Haftungserweiterungen und ziehen dann die Prämiennachlässe ab.  

      

Haftungserweiterungen: 
  

  Prämiennachlässe: 
Hinweis: eventuelle Prämiennachlässe reduzieren auch 
die Mindestprämie. 



 
 

Erhöhung der Privathaftpflicht auf € 5 Mio. 
Prämienzuschlag: € 27,75 jährlich 

  
Selbstbeteiligung pro Schadenfall € 100,- (Nachlass 40 %)  

 
  

  

 Hundehaftpflicht  (für maximal 3 Hunde möglich) 
 

Versicherungssumme € 1 Mio. - Prämienzuschlag € 45,- pro Hund 

Versicherungssumme € 5 Mio. - Prämienzuschlag € 80,- pro Hund 

  
VSÖ geprüfte Alarmanlage (Nachlass 10 %) 

 

Sicherheitseingangstür gemäß ÖNORM B5338 (Nachlass 10 %) 

 

   

 
 

 Name               Rasse             Alter                Geschlecht 
  

Bündelrabatt bei Abschluss einer Eigenheimvers. (Nachlass 10 %) 

 

 Einschluss weiterer Personen in der Privathaftpflicht  
 

Versicherungssumme € 1 Mio. - Prämienzuschlag € 14,50 / Person 

Versicherungssumme € 5 Mio. - Prämienzuschlag € 27,75 / Person 

  

  

 
 

Name und Geburtsdatum der Person:   GESAMTJAHRESPRÄMIE 
 

inklusive der derzeit gültigen Steuern:  

€ 

 Maschinen und Geräte (€ 182,--), Selbstbeteiligung € 100,-      

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

EIGENHEIMVERSICHERUNG  



   Hauptgebäude  


 
 

Gebäudebeschreibung des Hauptgebäudes  
für das Ein- oder Zweifamilienhaus 

 

Bebaute Fläche  Versicherungssumme pro m2            ermittelte 

in m2 mit Keller ohne Keller Versicherungssumme 
        

  Ebenerdig  €      1.800,- €     1.400,-  
  Ebenerdig mit einem Geschoss  €      2.700,- €     2.300,-  
  Ebenerdig mit zwei Geschossen  €      3.600,- €     3.200,-  
 

 ACHTUNG: Die ermittelte Versicherungssumme kann, sofern der Neubauwert höher ist, maximal um 50 % der Versicherungssumme freiwillig erhöht werden. Eine Reduzierung der ermittelten 

Versicherungssumme ist nicht möglich. Versicherungssummen, die höher als € 1.200.000,- betragen, können nicht gezeichnet werden. 
 



   Nebengebäude     (Nur ausfüllen, wenn ein Nebengebäude vorhanden ist und versichert sein soll (z.B. Garage, Schuppen, etc.)  

 

  

bebaute Fläche 
 
 

 

m² 
 

  
 
bis 30 m² prämienfrei mitversichert 

  


 
 

über 30 m² - zur Ermittlung der Versicherungssumme wird der 30 m² übersteigende Teil mit € 400,- berechnet (maximale Größe 75m²) 
   

30 m² übersteigender Teil x € 400,- - Versicherungssumme für Nebengebäude: 
 
€ 

 

 

Versicherungssumme & Produktauswahl 
 

VERSICHERUNGSSUMMEN 

 
 

 
  

 

PRODUKTAUSWAHL 

Hauptgebäude: €  
 

Standardschutz Bauweise massiv/hart (bzw. Holzbauweise gem. ÖNORM B2320)  Prämienfaktor 0,63 ‰ 

Nebengebäude: €  
 

 Holzbauweise Prämienfaktor 1,22 ‰ 

freiwillige Erhöhung (max. 25 %) €   Vollschutz Bauweise massiv/hart (bzw. Holzbauweise gem. ÖNORM B2320)  Prämienfaktor 1,01 ‰ 

Gesamt: €   
 Holzbauweise Prämienfaktor 2,00 ‰ 

 

   Erweiterung Katastrophenschutz 

 

Deckungserweiterung:  
 

Prämienzuschlag: € 25,- 

Niederschlags- und Schmelzwasser im Gebäudeinneren inkl. Rückstau, Hochwasser, Überschwemmung, Erdbeben Höchstentschädigung € 15.000,- 

Muren, Lawinen, Lawinenluftdruck, Dachlawinen und andere Eisgebilde Höchstentschädigung € 20.000,- 

Ich bestätige, dass sich das versicherte Objekt zum Vertragsabschluss nicht in der roten Zone gemäß Gefahrenzonenplan befindet.  
 

Ermittlung der Prämie     (Beachten Sie bitte die Mindestprämienvorgaben) 

 

 

Versicherungssumme €  
 
 

 

x Prämienfaktor  
 

 
 

‰  =  €   (Mindestprämie € 68,-) 

Erweiterung Katastrophenschutz (nur möglich außerhalb roter Zone) – Zuschlagprämie € 25,- jährlich €                          

GESAMTJAHRESPRÄMIE inkl. aller Steuern: €   

  

Bestehen oder bestanden zu den zu versichernden Risken bereits Versicherungen? 

   nein    ja bei 
Gesellschaft Polizzennummer Sparte Versicherungssumme Ablauf/Stornodatum 

        

 Wurde von einem Versicherungsunternehmen bereits die Versicherung der beantragten Sachen / Risken abgelehnt, gekündigt oder einvernehmlich aufgelöst?  

   nein    ja bei 
Gesellschaft Polizzennummer Datum der Ablehnung Datum der Kündigung 

     

 Vinkulierungen     (Gläubiger, Geschäftszahl, Einlagezahl und Grundbuch Gericht bitte anführen)  
 

Gläubiger:  Adresse:  Geschäftszahl:   
 

 

 

 

Allgemeine Vertragsgrundlagen 

1. Prämienzahlung: 
Die Vereinbarung der unterjährigen Zahlungsweise (monatlich, viertel- und halbjährlich) beeinträchtigt nicht die Fälligkeit der Jahresprämie. Bei Nichteinhaltung der unterjährigen Zahlung ist die HDI 
Versicherung AG zur Einforderung der Jahresprämie berechtigt. Sie haben die Möglichkeit, die Prämienzahlung mittels Lastschriftverfahren vorzunehmen. Dies erfolgt kostenfrei. Ich nehme zur 
Kenntnis, dass Bankkosten für zurückgeleitete Lastschriften dem Versicherungsnehmer bzw. Prämienzahler angelastet werden. Sie können jedoch auch die Zahlung der Prämie mit Zahlschein 
vornehmen. Sie erhalten die Prämienaufforderung samt vorgedrucktem Zahlschein rechtzeitig vor Prämienfälligkeit zugesendet. 

2. Ich bestätige, dass zu diesem Antrag keinerlei Nebenabreden getroffen wurden. Weiters stimme ich ausdrücklich zu, dass der Versicherer Gemeinschaftseinrichtungen der Versicherungsunternehmen 
übermittelt, ebenso bin ich einverstanden, dass ein eventueller Vorversicherer die dazu notwendigen Auskünfte erteil t. Der Antragsteller ist allein für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben 
verantwortlich, auch wenn eine andere Person deren Niederschrift vornimmt. Versicherungsanträge sowie sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers und des Versicherten 
müssen schriftlich erfolgen. Abmachungen und Erklärungen sind für den Versicherer verbindlich, wenn sie schriftlich ausgefertigt und vom Versicherer firmenmäßig gezeichnet sind. 

 

3. Dem Versicherungsvertrag liegen die Allgemeinen Bedingungen für die Haushaltversicherung (ABHV) sowie die Allgemeinen Bedingungen  für die Eigenheimversicherung (ABEV) sowie etwaige 
Besondere Bedingungen  zugrunde. Bei Bündelung einer Haushalt- und der Eigenheimversicherung in einer Polizze handelt es sich um zwei Einzelverträge, die rechtliche Selbständigkeit besitzen und 
daher nicht zwingend rechtlich die gleiche Behandlung erfahren müssen  

 

4. Die Prämienbemessungsgrundlage und die Prämie werden jährlich zur Hauptfälligkeit entsprechend den Veränderungen des Verbraucherpreisindex bzw. des Baukostenindex angepasst 

 

5. Der Versicherungsvertrag kommt erst mit Zugang des Versicherungsscheines (Polizze) oder einer gesonderten Annahmeerklärung zustande. Vor diesem Zeitpunkt besteht kein Versicherungsschutz - 
sofern nicht vorläufige Deckung gewährt worden ist. (§ 1 a Abs. 2 Vers.VG) 
 

6. Vereinbarte Geschäftsgebühr gemäß § 40 Vers.VG 
Es gilt als vereinbart, dass im Falle einer frühzeitigen Vertragsauflösung gemäß § 38  des Versicherungsvertragsgesetzes (Rücktritt) eine Konventionalstrafe (Geschäftsgebühr) von 30 % der 
Jahresnettoprämie, mindestens € 36,-- an die HDI Versicherung AG zu entrichten ist. 
 

 

7. 
 

Zustimmung zur Ermittlung, Übermittlung und sonstigen Verwendung von Daten: 
Der Antragsteller und die zu versicherten Personen stimmen ausdrücklich zu, dass zur Beurteilung, ob und unter welchen Bedingungen ein Versicherungsvertrag abgeschlossen, geändert oder 
fortgesetzt wird, nach Eintritt eines Versicherungsfalles zur Beurteilung und Erfüllung von Ansprüchen sowie in der Kfz-Haftpflichtversicherung im Zusammenhang mit der Prämieneinstufung im 
Bonus/Malussystem Personenidentifikationsdaten (Name, Geburtsdatum, Adresse) und Versicherungsfalldaten vom Versicherer an andere die Schadenversicherung in Österreich betreibende 
Versicherungsunternehmen und von diesen an den Versicherer übermittelt werden. Diesem Zweck dient auch das „Zentrale Informat ionssystem - ZIS“ des Verbandes der Versicherungsunternehmen 
Österreichs, 1030 Wien, Schwarzenbergplatz 7 (Informationsverbundsystem iSd § 4 Z 13 Datenschutzgesetz 2000). Das Zentrale Informationssystem ZIS ist eine Einrichtung der 
Versicherungswirtschaft zur Verhinderung und Bekämpfung des Versicherungsmissbrauchs und des Versicherungsbetruges. Der Antragsteller und die zu versichernden Personen stimmen ferner zu, 
dass der Versicherer Personenidentifikations- und Vertragsdaten (z.B. Art des Vertrages, Laufzeit, Versicherungssumme, keinesfalls sensible Daten) zu ihrer Betreuung und Beratung auch hinsichtlich 
anderer Finanzdienstleistungsprodukten verwendet oder durch Konzern- und Partnerunternehmen verwenden lässt und dass ihnen, auch telefonisch, per Fax, E-Mail. usw. Vorschläge für 
Vertragsanpassungen und andere Produkte unterbreitet werden. Die aktuellen Konzern- und Partnerunternehmen sind im Internet auf unserer Homepage (www.hdi.at) zu finden oder können über die 
Servicehotline (050 905) erfragt werden. Diese Zustimmungserklärung kann vom Antragsteller und den versicherten Personen gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetztes (DSG) bzw. des 
Versicherungsvertragsgesetzes (Vers.VG) im Einzelfall widerrufen werden. 

 

Vermittler     Ort, Datum   Unterschrift des Antragstellers 

  
 
  

 Provisionskonto Nr.:  Versicherungsmakler        Mehrfachagent (An diesen Antrag hält sich der Antragsteller sechs Wochen gebunden) 
 

HDI Versicherung AG , 1120 Wien, Edelsinnstrasse 7-11, Tel. 050 905-0, Fax: 050 905-502 602; 
6020 Innsbruck, Eduard Bodemgasse 9, Tel. 050 905-531, Fax 050 905-532 50; 4020 Linz, Stahlstrasse 2-4, Tel. 050 905-511 Fax 050905-512 50 

9500 Villach, Italienerstrasse 10a, Tel. 050 905-571, Fax 050905-572 50; 8041 Graz, Liebenauer Hauptstrasse 246, Tel. 050 905-561, Fax 050 905-562 50 
6850 Dornbirn, Zollgasse 10, Tel. 050 905-541, Fax 050 905-542 50;  5020 Salzburg, Alpenstrasse 99,Tel. 050 905-521, Fax 050 905-522 50 

www.hdi.at 

http://www.hdi.at/

